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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des gebilligten Konzernabschlusses sowie des für
die Daimler AG und den Konzern zusammenge-
fassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009,
des Berichts des Aufsichtsrats und der erläu-
ternden Berichte zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB
Die vorgenannten Unterlagen stehen im 
Internet unter http://www.daimler.com/ir/
hv2010 zur Verfügung. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlas-
tung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu
beschließen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlas-
tung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 
Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu
beschließen.

4. Beschlussfassung über die Billigung 
des Systems zur Vergütung der Mitglieder des
Vorstands
Das am 5. August 2009 in Kraft getretene Gesetz
zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung eröffnet
die Möglichkeit, dass die Hauptversammlung über
die Billigung des derzeit bestehenden Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt. Von
dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden.
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder
der Gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbe-

richt dargestellt, der im Geschäftsbericht 2009 
veröffentlicht ist und im Internet unter
http://www.daimler.com/ir/hv2010 zur Verfügung
steht. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das 
bestehende System zur Vergütung der Mitglieder
des Vorstands der Daimler AG zu billigen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung 
des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2010
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von 
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2010 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien und deren Ver-
wendung sowie zum Ausschluss des Bezugs-
und des Andienungsrechts
Da die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien
aus der letzten Hauptversammlung im Laufe des
Geschäftsjahres enden wird, soll sie, soweit von ihr
noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben
und die Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener
Aktien ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
beschließen:

a) Rahmenbedingungen 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats Aktien in einem Umfang von bis
zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals
zu erwerben. 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein 
zur ordentlichen Hauptversammlung der Daimler AG 
am Mittwoch, dem 14. April 2010, um 10.00 Uhr, in der Messe Berlin, 
Sondereingang Ecke Masurenallee/Messedamm, 14055 Berlin. 
Die Einladung und die Tagesordnung wurden am 3. März 2010 im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
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Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder
mehrerer Zwecke im Rahmen der vorgenannten
Beschränkung ausgeübt werden. Auf die erworbenen
Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen
Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden
oder ihr nach den §§ 71 a ff. Aktiengesetz zuzu-
rechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10%
des Grundkapitals entfallen.

Die Ermächtigung wird mit Beschlussfassung der
Hauptversammlung wirksam und gilt bis 13. April
2015. Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft
am 8. April 2009 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien endet mit Wirksam-
werden dieser neuen Ermächtigung.

b) Erwerbszwecke
Der Vorstand wird dazu ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft zu 
allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben,
insbesondere um 

aa) sie Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses
mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs 
von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten
zu können oder

bb) sie auch in anderer Weise als über die Börse
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräu-
ßern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet oder 

cc) sie Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft,
Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz
verbundenen Unternehmen und weiteren Füh-
rungskräften der Gesellschaft und mit dieser ver-
bundenen Unternehmen (alle zusammenfassend
nachfolgend: »die Führungskräfte«) im Rahmen des
in der Hauptversammlung am 19. April 2000 
unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen
Aktienoptionsplans zum Bezug anzubieten oder

dd) sie unmittelbar oder mittelbar Arbeitnehmern der
Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne
der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen
oder Dritten, die diesen Arbeitnehmern das wirt-
schaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen
Früchte aus den Aktien überlassen, zum Erwerb
anzubieten, oder sie, falls sie zu einem dieser Zwecke
im Wege eines Wertpapierdarlehens/einer Wert-
papierleihe erworben werden, zur Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus diesen Wertpapierdarlehen/
Wertpapierleihen zu verwenden oder

ee) sie zur Erfüllung von Verpflichtungen aus von 
der Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft 
im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen
Unternehmen in der Vergangenheit oder in 
Zukunft ausgegebenen Wandel-/Optionsschuld-
verschreibungen zu verwenden oder 

ff) sie mit oder ohne Herabsetzung des Grund-
kapitals einzuziehen, ohne dass es eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

c) Erwerbsbedingungen
Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten
öffentlichen Kaufangebots.

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, 
so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 
Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten
Kurs im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt/Main um nicht mehr als 5% überschrei-
ten und um nicht mehr als 5% unterschreiten.

– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kauf-
angebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen
der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der
gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den Mittelwert der Schlussauktions-
kurse im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/
Main an den drei letzten Börsenhandelstagen vor
dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht
mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr 
als 10% unterschreiten. Ergeben sich nach der Ver-
öffentlichung eines Kaufangebots erhebliche 
Kursbewegungen, so kann das Angebot angepasst
werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitts-
kurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentli-
chung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.
Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden.
Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses
Volumen überschreitet, kann das Andienungsrecht
der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als
die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen
Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte Annahme geringer
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb ange-
botener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann
vorgesehen werden.
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d) Verwendung der Aktien
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, die
auf Grund dieser oder einer früheren Ermächtigung
erworben wurden oder werden, neben einer Ver-
äußerung über die Börse oder einem Angebot an alle
Aktionäre zu allen weiteren gesetzlich zulässigen
Zwecken, insbesondere zu nachfolgenden Zwecken
zu verwenden:

aa) Unternehmenserwerbe
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, die
aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, Dritten
im Rahmen des Zusammenschlusses oder des
Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran
anzubieten.

bb) Veräußerung an Dritte
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, 
die aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, 
in anderer Weise als über die Börse oder durch ein
Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn 
die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräu-
ßert werden, der den Börsenpreis von Aktien 
gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

cc) Optionsplan
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, 
die aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, zur
Erfüllung der Aktienbezugsrechte zu verwenden, die
im Rahmen des von der Hauptversammlung am 
19. April 2000 unter Punkt 8 der Tagesordnung be-
schlossenen Aktienoptionsplans an Führungskräfte
gewährt wurden. Soweit eigene Aktien an Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden
sollen, obliegt die Entscheidung hierüber dem Auf-
sichtsrat der Gesellschaft. 
Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans wurden 
von der Hauptversammlung am 19. April 2000 
beschlossen. Sie sind als Bestandteil der nota-
riellen Niederschrift über die Hauptversammlung
vom 19. April 2000 beim Handelsregister in 
Stuttgart einsehbar. Die Eckpunkte des Aktien-
optionsplans stehen außerdem im Internet unter 
http://www.daimler.com/ir/hv2010 zur Verfügung. 

dd) Aktien für Arbeitnehmer (einschließlich 
Belegschaftsaktien)
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, die
aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, unmit-
telbar oder mittelbar an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der 
§§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen

oder an Dritte, die diesen Arbeitnehmern das wirt-
schaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen
Früchte aus den Aktien überlassen, auszugeben,
oder sie zur Erfüllung der Verpflichtungen zu ver-
wenden, die sich aus den zum Erwerb dieser 
Aktien zu einem dieser Zwecke eingegangenen
Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen ergeben.

ee) Wandel-/Optionsschuldverschreibungen 
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, 
die aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, 
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus von der Gesell-
schaft oder einem mit der Gesellschaft im Sinne
der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unterneh-
men in der Vergangenheit oder in Zukunft ausge-
gebenen Wandel-/Optionsschuldverschreibungen
zu verwenden. 

ff) Einziehung 
Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien, 
die aufgrund der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworben wurden oder werden, ein-
zuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durch-
führung der Einziehung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann
bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einzie-
hung herabgesetzt wird oder dass das Grundkapital
unverändert bleibt und sich stattdessen durch die
Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grund-
kapital gemäß § 8 Abs. 3 Aktiengesetz erhöht. Der
Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Anga-
be der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

e) Verwendung der Aktien – Ausgabebedingungen
Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. d) können
einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, um-
fassend oder bezogen auf Teilvolumina der erwor-
benen eigenen Aktien ausgenutzt werden. Der Preis,
zu dem Aktien der Gesellschaft gemäß den Ermäch-
tigungen in lit. d) aa) und bb) an Dritte abgegeben
werden, darf den durch die Eröffnungsauktion er-
mittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem an die
Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapier-
börse Frankfurt/Main am Tag der verbindlichen
Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 5%
(ohne Nebenkosten) unterschreiten.

f) Bezugsrechtsausschluss
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien
der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigun-
gen in lit. d) aa), bb), cc), dd) und ee) verwandt 
werden.
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des
Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss
des Bezugs- und des Andienungsrechts
In Ergänzung zu der unter Tagesordnungspunkt 6
vorgesehenen Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Aktien
auch unter Einsatz von Put-Optionen oder Call-
Optionen oder einer Kombination aus beiden (nach-
folgend insgesamt »Derivate«) zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
beschließen:

a) Rahmenbedingungen
In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 zu
beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz darf 
der Erwerb von Aktien der Gesellschaft außer auf den
dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz 
von Derivaten durchgeführt werden. Die Gesellschaft
wird ermächtigt, Optionen zu veräußern, die die
Gesellschaft zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft
bei Ausübung der Option verpflichten (»Put-Option«),
Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht
vermitteln, Aktien der Gesellschaft bei Ausübung
der Option zu erwerben (»Call-Option«) und Aktien
der Gesellschaft unter Einsatz einer Kombination
aus Put-Optionen und Call-Optionen zu erwerben.

Der Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs
eigener Aktien bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Diese kann generell, bezogen auf einen
bestimmten Zeitraum oder für ein bestimmtes 
Volumen erteilt werden.

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten 
sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 5%
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der
Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals
beschränkt. 

Die Laufzeiten aller Optionen müssen spätestens
am 13. April 2015 enden. Die Laufzeit der einzelnen
Option darf 18 Monate nicht überschreiten.

b) Erwerbsbedingungen
Durch die Optionsbedingungen muss sichergestellt
sein, dass die Optionen nur mit Aktien bedient 
werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes erworben wurden. 

Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte
Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und der von
der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis
für Optionen darf nicht wesentlich unter dem nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen
Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter 
anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-
sichtigen ist.

Der bei Ausübung der Optionen zu zahlende Kauf-
preis für die Aktien darf den durchschnittlichen
Schlussauktionskurs im Xetra-Handel (oder einem
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funk-
tional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wert-
papierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei
Börsenhandelstagen vor Abschluss des betreffenden
Optionsgeschäfts um nicht mehr als 10% über-
schreiten und um nicht mehr als 10% unterschreiten
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter
Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten
Optionsprämie).

c) Verwendung der Aktien 
Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Ein-
satz von Derivaten erworben werden, gelten die 
zu Tagesordnungspunkt 6 festgesetzten Regelungen
entsprechend.

d) Ausschluss des Bezugsrechts und des
Andienungsrechts
Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten
unter Beachtung der vorstehenden Regelungen
erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Opti-
onsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, 
in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht 
der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften
besteht auch insoweit nicht, als beim beabsichtigten
Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ein
bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von
Optionsgeschäften bezogen auf geringere Stück-
zahlen an Aktien vorgesehen wird.

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien
an die Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft
ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften zur
Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges
weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.
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8. Beschlussfassung über die Neuwahl eines
Aufsichtsratsmitglieds
Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 14. April
2010 endet die Amtszeit von Herrn Arnaud 
Lagardère als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 
101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer aus je zehn Mitgliedern der Anteils-
eigner und der Arbeitnehmer zusammen. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteils-
eignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats
beruht auf der Empfehlung des Nominierungs-
ausschusses des Aufsichtsrats. Die Empfehlung
wurde auf der Grundlage der Anforderungen 
des Deutschen Corporate Governance Kodex abge-
geben. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Dr. Paul Achleitner, 
Mitglied des Vorstands der Allianz SE, München

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptver-
sammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Herr Dr. Achleitner bekleidet bei folgenden in- und
ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren
Kontrollgremien:

Bayer AG
RWE AG
Allianz Global Investors AG
Allianz Deutschland AG
Allianz Investment Management SE
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)

9. Beschlussfassung über Satzungsänderun-
gen zur Anpassung an das Gesetz zur Um-
setzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
Am 1. September 2009 ist das Gesetz zur Umset-
zung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft
getreten. Es umfasst u. a. Neuregelungen zur
Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimmab-
gabe (u. a. Erleichterung durch »Briefwahl«) und 
zur Form von Vollmachten. § 16 (Voraussetzungen
für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) 
in Abschnitt V. der Satzung (Die Hauptversammlung)
soll an die neue Gesetzeslage angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen: 

a) § 16 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst: 
»(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte
ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
In der Einberufung der Hauptversammlung kann
eine Erleichterung bestimmt werden. § 135 Aktienge-
setz bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.«

b) § 16 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst: 
»(3) Die Gesellschaft kann Stimmrechtsvertreter 
für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre
nach deren Weisung benennen. § 16 Abs. 2 Satz 2
und 3 der Satzung gilt für die Bevollmächtigung,
deren Widerruf und Nachweis sowie die Weisung
und deren Änderung und Widerruf entsprechend.
Weitere Einzelheiten zu Form und Fristen für die
Bevollmächtigung und deren Widerruf und Nachweis
sowie die Weisung und deren Änderung und 
Widerruf werden mit der Einberufung der Haupt-
versammlung bekannt gemacht.«

c) § 16 der Satzung wird folgender Absatz 4
angefügt:
»(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre
ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzu-
nehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vor-
stand bestimmt auch die näheren Einzelheiten 
des Verfahrens, die er mit der Einberufung der
Hauptversammlung bekannt macht.« 

10. Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen zur Bereinigung der Satzungsregelungen
über den Aufsichtsrat 
Abschnitt IV. der Satzung (Der Aufsichtsrat) enthält
diverse Regelungen, die im Wesentlichen geltendes
Aktienrecht wiederholen. Dazu gehören § 7 
(Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2, § 8 (Zusammensetzung, 
Amtsdauer, Niederlegung des Amts) Abs. 1 Satz 2
bis 4, § 9 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
und sein Stellvertreter), § 10 (Ausschüsse des Auf-
sichtsrats) und § 12 (Geheimhaltungspflicht 
des Aufsichtsrats).
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§ 8 Abs. 2 der Satzung in Abschnitt IV. (Der Auf-
sichtsrat) verschärfte und konkretisierte die durch
Gesetz und den Deutschen Corporate Governance
Kodex gestellten persönlichen Anforderungen an die
Unabhängigkeit und Beanspruchung der Aufsichts-
ratsmitglieder. Durch die Änderung des Deutschen
Corporate Governance Kodex vom 18. Juni 2009
wurde die vormalige Empfehlung hinsichtlich der Zahl
der Aufsichtsratsmandate in konzernexternen 
börsennotierten Gesellschaften, die ein Vorstands-
mitglied einer börsennotierten Gesellschaft wahr-
nimmt, von fünf auf drei reduziert. Die in § 8 Abs. 2
der Satzung der Gesellschaft bislang vorgesehene
Regelung bleibt insoweit nunmehr hinter der Emp-
fehlung des Deutschen Corporate Governance
Kodex zurück; § 8 Abs. 2 der Satzung soll ersatzlos
gestrichen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
beschließen:

a) In Abschnitt IV. der Satzung (Der Aufsichtsrat)
wird § 7 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats)
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gestrichen. Abs. 3 wird
Abs. 2. § 7 der Satzung lautet nunmehr wir folgt:

»§ 7 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte,
die ihm durch Gesetz, Satzung oder in sonstiger
Weise, insbesondere durch eine Geschäftsordnung,
zugewiesen werden.

(2) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen 
der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu
beschließen.«

b) In Abschnitt IV. der Satzung (Der Aufsichtsrat)
wird in der Überschrift von § 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Niederlegung des Amts) das Wort
»Amtsdauer« gestrichen, außerdem wird § 8 Abs. 1
Satz 2 bis 4 und Abs. 2 gestrichen. Abs. 3 wird 
Abs. 2. § 8 der Satzung lautet nunmehr wie folgt: 

»§ 8 Zusammensetzung, Niederlegung des Amts

(1) Der Aufsichtsrat setzt sich entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen zusammen. 

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt
unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch
ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung
an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den 
Vorstand niederlegen. Eine einvernehmliche Verkür-
zung der Frist ist zulässig.« 

c) In Abschnitt IV. der Satzung (Der Aufsichtsrat)
werden § 9 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und
sein Stellvertreter), § 10 (Ausschüsse des Auf-
sichtsrats) und § 12 (Geheimhaltungspflicht des
Aufsichtsrats) aufgehoben.

d) In Abschnitt IV. der Satzung (Der Aufsichtsrat)
wird infolge der Aufhebung der Satzungsbestim-
mungen gemäß lit. c) § 11 zu § 9. § 13 wird zu § 10.
Im Weiteren werden in den Abschnitten V. 
(Die Hauptversammlung), VI. (Jahresabschluss und
Verwendung des Bilanzgewinns), VII. (Bekannt-
machungen) und VIII. (Gründungsaufwand) der Sat-
zung die §§ 14 bis 25 zu den §§ 11 bis 22. 

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, Schaffung eines
Bedingten Kapitals 2010 und Satzungsänderung
Die von der Hauptversammlung am 6. April 2005
erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen ist bis 5. April
2010 befristet. Sie endet zu diesem Zeitpunkt und
soll durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden. 

Das in § 3 Abs. 3 der Satzung geregelte bedingte
Kapital I, das der Erfüllung der Wandlungs- und
Optionsrechte aus den aufgrund vorstehender Er-
mächtigung begebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen dient, soll aufgehoben
werden. Es soll zur Sicherung einer möglichst
umfassenden Flexibilität der Unternehmensfinan-
zierung und des Zugangs zu zinsgünstigem 
Fremdkapital angesichts der nach wie vor bestehen-
den Unsicherheit über die weitere gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung durch ein neues Bedingtes
Kapital 2010 ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
beschließen:

a) Aufhebung des bestehenden bedingten
Kapitals I und des § 3 Abs. 3 der Satzung
Das von der Hauptversammlung am 6. April 2005
zu Punkt 9 der Tagesordnung beschlossene bedingte
Kapital I in Höhe von bis zu 300.000.000 € zur
Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten
aus auf der Grundlage der bis zum 5. April 2010
befristeten Ermächtigung derselben Hauptversamm-
lung begebbaren Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen und der entsprechende § 3 Abs. 3
der Satzung werden aufgehoben.
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b) Erneute Ermächtigung zur Ausgabe von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals
2010 und Satzungsänderung

aa) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen

(1) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Laufzeit,
Grundkapitalbetrag

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 13. April 2015 auf den Inhaber
und/oder Namen lautende Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen oder eine Kombination
dieser Instrumente (nachstehend gemeinsam
»Schuldverschreibungen«) im Gesamtnennbetrag von
bis zu 10.000.000.000 € mit einer Laufzeit von
längstens zehn Jahren zu begeben und den Inhabern
bzw. Gläubigern dieser Schuldverschreibungen
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue, auf den
Namen lautende Stückaktien der Daimler AG mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insge-
samt bis zu 500.000.000 € nach näherer Maßgabe
der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen (nach-
stehend »Bedingungen«) zu gewähren.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden
Euro-Gegenwert des zulässigen Gesamtnennbetra-
ges – in der gesetzlichen Währung eines OECD-
Landes begeben werden. Sie können auch durch
unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteili-
gungen der Daimler AG begeben werden; in diesem
Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats für die emittierende Gesellschaft
die Garantie für die Rückzahlung der Schuldver-
schreibungen zu übernehmen und den Inhabern
solcher Schuldverschreibungen zur Erfüllung 
der mit diesen Schuldverschreibungen eingeräumten
Wandlungs- bzw. Optionsrechte Aktien der Daimler AG
zu gewähren sowie weitere, für die erfolgreiche
Begebung der Schuldverschreibungen erforderliche
Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen.
Die Schuldverschreibungen können einmalig oder
mehrmals, insgesamt oder in Teilen oder gleichzeitig
in verschiedenen Tranchen begeben werden. Alle
Teilschuldverschreibungen einer jeweils begebenen
Tranche sind mit unter sich jeweils gleichrangigen
Rechten und Pflichten auszustatten. 

(2) Wandlungsrecht, Wandlungspflicht

Die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldver-
schreibungen haben das Recht, ihre Wandelschuld-
verschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandel-
anleihebedingungen in neue Aktien der Daimler AG

umzutauschen. Die Bedingungen der Schuldver-
schreibung können auch Pflichtwandlungen 
zum Ende der Laufzeit oder einem früheren Zeitpunkt
vorsehen. In diesem Fall kann in den Bedingungen
vorgesehen werden, dass die Gesellschaft berechtigt
ist, eine etwaige Differenz zwischen dem Nenn-
betrag der Schuldverschreibung und einem in den
Bedingungen näher zu bestimmenden Börsenpreis
der Aktien zum Zeitpunkt der Pflichtwandlung, min-
destens jedoch 80% des Börsenkurses der Aktien
zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschrei-
bung – wie unter Absatz (5) beschrieben – multi-
pliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder teil-
weise in bar auszugleichen. 

(3) Optionsrecht

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-
bungen werden jeder Schuldverschreibung ein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den
Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden
Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien
der Daimler AG berechtigen. Die Laufzeit der Options-
rechte darf höchstens zehn Jahre betragen. 

(4) Umtauschverhältnis, Grundkapitalanteil

Das Umtauschverhältnis ergibt sich bei Wandel-
schuldverschreibungen aus der Division des 
Nennbetrages einer Schuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie
der Daimler AG. Das Umtauschverhältnis kann sich
auch durch Division des unter dem Nominalbetrag
liegenden Ausgabepreises einer Schuldverschreibung
durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine
neue Aktie der Daimler AG ergeben. Die Bedingungen
der Schuldverschreibung können außerdem 
vorsehen, dass das Umtauschverhältnis variabel ist
und auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet 
werden kann; ferner kann eine in bar zu leistende
Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann 
vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt
und/oder in Geld ausgeglichen werden. In keinem
Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der bei
Wandlung auszugebenden bzw. der bei Options-
ausübung je Schuldverschreibung zu beziehenden
Aktien den Nennbetrag und Ausgabebetrag der
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen über-
steigen. 

(5) Wandlungs-/Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. 
Optionspreis für eine Aktie muss – auch bei einem
variablen Umtauschverhältnis bzw. einem variablen
Wandlungs- oder Optionspreis und unter Berück-
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sichtigung von Rundungen und Zuzahlungen – 
entweder mindestens 80% des durchschnittlichen
Schlussauktionspreises der Aktie der Daimler AG 
im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandelstagen
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main vor dem
Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über
die Begebung der Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibung betragen oder, sofern den
Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibung zusteht, alternativ mindestens 80% des
durchschnittlichen Schlussauktionskurses der 
Aktie der Daimler AG im Xetra-Handel (oder einem
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funk-
tional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der
Börsenhandelstage, an denen die Bezugsrechte 
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main gehandelt
werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsen-
handelstage des Bezugsrechtshandels, entsprechen.
Die Veröffentlichung des Wandlungs- bzw. Options-
preises für eine Aktie erfolgt in diesem Fall spätes-
tens drei Kalendertage vor dem Ende der Bezugs-
frist. Die Bedingungen der Schuldverschreibung
können auch vorsehen, dass der Options- bzw.
Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des
Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungs-
schutzbestimmungen während der Laufzeit verändert
werden kann.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis wird unbeschadet
des § 9 Abs. 1 Aktiengesetz aufgrund einer Ver-
wässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung
der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen durch
Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld bei
Ausübung des Wandlungsrechtes bzw. durch Her-
absetzung der Zuzahlung ermäßigt, wenn die Daimler
AG während der Wandlungs- oder Optionsfrist unter
Einräumung eines Bezugsrechtes an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder die Daimler AG oder
ihre unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbetei-
ligungsgesellschaften weitere Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen begeben bzw. sonstige
Optionsrechte gewähren und den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechtes
zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar 
bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch
– soweit möglich – das Umtauschverhältnis 
durch Division mit dem ermäßigten Wandlungspreis
angepasst werden. Die Bedingungen können 
darüber hinaus für den Fall anderer Kapitalmaßnah-
men, Umstrukturierungen, einer außerordentlichen 
Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen,

die zu einer Verwässerung der ausgegebenen Aktien
führen können, eine Anpassung der Options- oder
Wandlungsrechte vorsehen. Entsprechendes gilt für
den Fall einer Kapitalherabsetzung. 

(6) eigene Aktien, Barausgleich

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen 
können vorsehen oder gestatten, dass zur Bedienung
der Wandlungs- bzw. Optionsrechte sowie von
Wandlungspflichten auch eigene Aktien der Gesell-
schaft verwendet werden können. Die Bedingungen
können ferner vorsehen oder gestatten, dass die Ge-
sellschaft den Wandlungsberechtigten bzw. Opti-
onsberechtigten bzw. Wandlungsverpflichteten nicht
Aktien der Daimler AG gewährt, sondern den Ge-
genwert in Geld zahlt, der nach näherer Maßgabe
der Bedingungen dem Durchschnittspreis der 
Daimler-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel
(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getre-
tenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der
zehn bis zwanzig Börsenhandelstage nach Ankündi-
gung des Barausgleichs entspricht.

(7) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht
den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht zu. 
Die Schuldverschreibungen können den Aktionären
auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts 
angeboten werden; sie werden dann von einer Bank
oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflich-
tung übernommen, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auf die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/
oder Optionsrechten auf Aktien der Daimler AG
auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibung nicht wesentlich unterschreitet. 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt
jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten (bzw. Wandlungs-
pflicht) auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag 
des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10%
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung. 

Auf diese Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist
die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen,
sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186
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Abs. 3 S. 4 Aktiengesetz erfolgt. Ferner sind auf diese
Begrenzung von 10% des Grundkapitals diejenigen
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 
Abs. 3 S. 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist darüber hinaus mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ermächtigt, Spitzenbeträge, die sich
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, 
wie es erforderlich ist, um den Inhabern/Gläubigern
von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw.
Inhabern/Gläubigern von mit Wandlungspflichten
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen 
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs-
pflichten zustehen würde. 

(8) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren 
Anleihebedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe
und Ausstattung der Schuldverschreibung, insbeson-
dere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs,
Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Options-
preis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum
festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen
der die Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen begebenden Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaften festzulegen. 

bb) Kapitalerhöhung

Das Grundkapital wird um bis zu 500.000.000 €
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
die gemäß vorstehender Ermächtigung unter lit. 
aa) bis zum 13. April 2015 von der Daimler AG oder
durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehr-
heitsbeteiligungsgesellschaft der Daimler AG bege-
ben werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem
gemäß lit. aa) Absatz (5) jeweils festzulegenden
Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte 
Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen,
wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung
verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihrer Pflicht 
zur Wandlung nachkommen und nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

cc) Satzungsänderung

§ 3 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

»Das Grundkapital ist um bis zu 500.000.000,00 €
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie

a) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs-
rechten oder Optionsscheinen, die den von der
Daimler AG oder deren unmittelbaren oder 
mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 14. April 2010 bis zum 
13. April 2015 auszugebenden Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von
ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch
machen oder

b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger der von der Daimler AG oder deren unmit-
telbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungs-
gesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom 14. April 2010 bis
zum 13. April 2015 auszugebenden Wandelschuld-
verschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung nach-
kommen 

und von der Gesellschaft nicht andere Erfüllungs-
formen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen
Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-
stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.«

dd) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 3 Abs. 1
und Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2010 zu ändern.
Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung
der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/
Optionsschuldverschreibungen nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nicht-
ausnutzung des Bedingten Kapitals 2010 nach Ablauf
sämtlicher Wandlungs-/Optionsfristen.



12

Zu Punkt 6 und 7 der Tagesordnung: 
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des
Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Erwerb
und Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz: 

Überblick
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll
der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, 
auch weiterhin eigene Aktien zu erwerben und diese
insbesondere zur Einziehung, zur Finanzierung 
von Unternehmenserwerben, zur Weitergabe an
Dritte gegen Barzahlung, zur Bedienung des 
Aktienoptionsplans für Führungskräfte, zur unmit-
telbaren oder mittelbaren Weitergabe an Arbeit-
nehmer und zur Erfüllung von Verpflichtungen aus
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
zu verwenden. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft
größtmögliche Flexibilität geben und zur Optimie-
rung des Rückkaufs auch die Möglichkeit einräumen,
eigene Aktien über Derivate zu erwerben. 

Bezugsrechtsausschluss
Die Veräußerung der auf Basis der Ermächtigung
durch die Hauptversammlung vom 14. April 2010
oder auf Basis einer früheren Hauptversammlungs-
ermächtigung erworbenen eigenen Aktien soll in
den folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre erfolgen können:

Die Ermächtigung unter Punkt 6 der Tagesordnung
soll es der Gesellschaft unter anderem ermöglichen,
eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese 
als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu
gewähren. Der internationale Wettbewerb und die
Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend
diese Form der Gegenleistung. 

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der
Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben,
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Der 
Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft zu diesen
Zwecken an Dritte abgegeben werden, darf den
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im
Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des 
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren

Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt/Main am Tag der verbindlichen Verein-
barung mit dem Dritten um nicht mehr als 5% 
(ohne Nebenkosten) unterschreiten. Konkrete 
Pläne für eine solche Verwendung eigener Aktien
bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird der
Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Aus-
nutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Ferner soll der Gesellschaft ermöglicht werden,
eigene Aktien auch in anderer Weise als über die
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre
gegen Barzahlung an Dritte, z. B. an institutionelle
Investoren oder zur Erschließung neuer Investo-
renkreise, zu veräußern. Voraussetzung einer solchen
Veräußerung ist, dass der erzielte Preis den Börsen-
preis von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet (ohne Erwerbsnebenkosten). Der Preis,
zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte abge-
geben werden, darf den durch die Eröffnungsauktion
ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem an
die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpa-
pierbörse Frankfurt/Main am Tag der verbindlichen
Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 
5% (ohne Nebenkosten) unterschreiten. Das Verbot
des Handelns in eigenen Aktien bleibt unberührt.
Mit der Orientierung am Börsenkurs wird dem Ver-
wässerungsschutzinteresse Rechnung getragen 
und das Vermögens- und Stimmrechtsinteresse der
Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs-
quote durch Zukauf über die Börse aufrecht zu
erhalten, während der Gesellschaft im Interesse aller
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet
werden, um kurzfristig günstige Börsensituationen zu
nutzen. Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser
Ermächtigung bestehen derzeit nicht. Der Vorstand
wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über
eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Der unter Punkt 6 der diesjährigen Tagesordnung 
vorgeschlagene Beschluss soll der Gesellschaft
außerdem die Möglichkeit geben, den in der 
Hauptversammlung vom 19. April 2000 beschlos-
senen Aktienoptionsplan nicht nur durch das in
jener Hauptversammlung beschlossene bedingte
Kapital, sondern alternativ auch durch die Ver-
wendung vorher erworbener oder noch zu erwer-
bender eigener Aktien zu bedienen.

Berichte an die Hauptversammlung



13

Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans wurden von
der Hauptversammlung am 19. April 2000 
beschlossen. Sie sind als Bestandteil der notariellen
Niederschrift über die Hauptversammlung vom 
19. April 2000 beim Handelsregister in Stuttgart
einsehbar. Sie stehen außerdem im Internet unter
http://www.daimler.com/ir/hv2010 zur Verfügung. 

Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Ein-
zelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen Organe
der Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom
Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten
lassen und die jeweils nächste Hauptversammlung
über ihre Entscheidung unterrichten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage
sein, Aktien unmittelbar oder mittelbar an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener
Unternehmen oder an Dritte, die diesen Arbeitneh-
mern das wirtschaftliche Eigentum und/oder die
wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen,
auszugeben. Um die Abwicklung der Ausgabe der
Aktien zu einem dieser Zwecke zu erleichtern, soll
es der Gesellschaft ermöglicht werden, die dafür
benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eige-
ner Aktien mittels Wertpapierdarlehen/Wert-
papierleihen zu beschaffen sowie eigene Aktien
gegebenenfalls auch zur Erfüllung der Rück-
gewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher 
zu verwenden.

Weiterhin soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus von ihr oder
einem mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
Aktiengesetz verbundenen Unternehmen ausgege-
benen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
(»Schuldverschreibungen«) verwenden können.
Auch wenn für solche Schuldverschreibungen beding-
tes Kapital in ausreichender Höhe zur Verfügung
steht, sehen die Bedingungen solcher Schuldver-
schreibungen üblicherweise vor, dass insbeson-
dere etwaige Wandlungspflichten auch durch eigene
Aktien erfüllt werden können. Dies sichert eine
noch flexiblere Handhabung und gestattet es, durch
Vermeidung der Ausgabe zusätzlicher Aktien 
den für eine Kapitalerhöhung charakteristischen
Verwässerungseffekt zu vermeiden. 

Schließlich soll die Gesellschaft eigene Aktien auch
ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung
einziehen können. Die Einziehung soll dabei nach
Entscheidung der zuständigen Organe mit oder ohne
Herabsetzung des Grundkapitals möglich sein,
wobei sich im letztgenannten Fall der anteilige Betrag
je Aktie am Grundkapital erhöht.

Erwerbsbedingungen
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesell-
schaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene 
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tender-
verfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann
jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft 
entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung
einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese 
der Gesellschaft anbieten möchte. Übersteigt die
angebotene Menge die von der Gesellschaft 
nachgefragte Anzahl an Aktien, so kann der Erwerb
bzw. die Annahme unter Ausschluss des Andie-
nungsrechts der Aktionäre nach dem Verhältnis der
angedienten bzw. angebotenen Aktien erfolgen.
Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte
Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von
Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzuse-
hen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden 
und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Erwerb über Derivate
Mit dem unter Punkt 7 der Tagesordnung vorge-
schlagenen Beschluss der Hauptversammlung soll
der Vorstand ermächtigt werden, Aktien der 
Gesellschaft nicht nur über die Börse oder im Wege
öffentlicher Kaufofferten zu erwerben, sondern 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Ein-
satz von Derivaten. Durch diese zusätzliche 
Handlungsalternative erweitert die Gesellschaft
ihre Möglichkeiten, den Erwerb eigener Aktien 
optimal zu strukturieren. Der Vorstand beabsichtigt,
Put-Optionen und Call-Optionen nur ergänzend 
zum konventionellen Aktienrückkauf einzusetzen.
Gemäß dem der Hauptversammlung vorgeschla-
genen Beschluss darf maximal die Hälfte der Aktien,
die unter der Ermächtigung erworben werden 
können, unter Einsatz derivativer Finanzinstrumente
zurückgekauft werden.

Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, Put-
Optionen zu veräußern oder Call-Optionen zu
erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben.

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesell-
schaft dem Erwerber der Put-Optionen das Recht
ein, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-
Option festgelegten Preis (»Ausübungspreis«) an die
Gesellschaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist 
als sogenannter Stillhalter verpflichtet, die in der
Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien der
Gesellschaft zum Ausübungspreis zu erwerben. 
Als Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft
beim Verkauf der Put-Option eine Optionsprämie,
die unter Berücksichtigung des Ausübungspreises,
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der Laufzeit der Option und der Volatilität der Daimler-
Aktie im Wesentlichen dem Wert des Veräuße-
rungsrechtes entspricht. Wird die Put-Option ausge-
übt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option
gezahlte Optionsprämie die von der Gesellschaft für
den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachte Gegen-
leistung. Die Ausübung der Put-Option ist für den
Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn 
der Kurs der Daimler-Aktie unter dem Ausübungspreis
liegt, da er dann die Aktien zu dem höheren 
Ausübungspreis an die Gesellschaft verkaufen kann.
Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrück-
kauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass
der Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der
Option festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen
erst am Ausübungstag ab. Darüber hinaus liegt 
der Erwerbspreis der Aktien für die Gesellschaft auf
Grund der vereinnahmten Optionsprämie unter 
dem Aktienkurs bei Abschluss der Option. Wird die
Option nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am Aus-
übungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die
Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen Aktien
erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag
vereinnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft
gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, 
eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem
vorher festgelegten Preis (»Ausübungspreis«) 
vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen.
Die Gesellschaft kauft damit das Recht, eigene
Aktien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist
für die Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll,
wenn der Kurs der Daimler-Aktien über dem Aus-
übungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem
niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen
kann. 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis
für die Aktien ist der in der jeweiligen Put-Option oder
Call-Option festgesetzte Ausübungspreis. Der 
Ausübungspreis kann höher oder niedriger als der
Börsenkurs der Daimler-Aktie bei Veräußerung 
der Put-Option bzw. bei Erwerb der Call-Option sein.
Die von der Gesellschaft bei Verkauf von Put-
Optionen bzw. beim Erwerb von Call-Optionen ver-
einbarte Optionsprämie darf nicht wesentlich 
unter (bei Put-Optionen) bzw. über (bei Call-Optionen)
dem nach anerkannten finanzmathematischen
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der
jeweiligen Optionen am Abschlusstag liegen, bei 
dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte
Ausübungspreis zu berücksichtigen ist.

Ausschluss des Bezugsrechts und des Andie-
nungsrechts bei Einsatz von Derivaten
Ein Anspruch des Aktionärs, solche Optionsgeschäfte
mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4
Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der 
Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften
besteht auch insoweit nicht, als beim beab-
sichtigten Erwerb eigener Aktien unter Einsatz 
von Derivaten ein bevorrechtigtes Angebot für 
den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf
geringere Stückzahlen an Aktien vorgesehen 
wird. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer
Aktien an die Gesellschaft nur, soweit die Gesell-
schaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften
zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Durch 
die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und
Ausübungspreis wird ausgeschlossen, dass Aktio-
näre bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von
Derivaten wirtschaftlich benachteiligt werden. 
Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis verein-
nahmt bzw. bezahlt, geht den an den Optionsge-
schäften nicht beteiligten Aktionären kein Wert ver-
loren. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre
bei dem Aktienrückkauf an der Börse, bei dem nicht
alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesell-
schaft verkaufen können. Die Gleichbehandlung der
Aktionäre wird ebenso wie beim Rückkauf über 
die Börse durch die Festsetzung des marktgerechten
Preises sichergestellt. Dies entspricht auch der
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz,
wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann ge-
rechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen der
Aktionäre gewahrt sind.

Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien und zum Einsatz von Derivaten
Der Vorstand wird die nächstfolgende Hauptversamm-
lung über eine Ausnutzung der Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien und den Einsatz deriva-
tiver Finanzinstrumente unterrichten. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:
Bericht des Vorstands über den Ausschluss 
des Bezugsrechts bei Begebung von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen gemäß 
§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz:

Ausgangslage
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
6. April 2005 unter Punkt 9 der Tagesordnung
erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamt-
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nennbetrag von bis zu € 15.000.000.000 ist 
bis zum 5. April 2010 befristet. Der anteilige Betrag
der aufgrund der Wandel- und/oder Options-
rechte auszugebenden Aktien am Grundkapital darf
€ 300.000.000 nicht überschreiten. Der Vorstand 
ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt.

Von dieser Ermächtigung wurde bis zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung
kein Gebrauch gemacht.

Beschlussvorhaben
Im Hinblick darauf, dass die vorgenannte Ermächti-
gung bis zum 5. April 2010 befristet ist und vor 
dem Hintergrund der verbliebenen Unsicherheit
über die allgemeine Wirtschaftslage liegt es im
Interesse der Gesellschaft, dass sie über eine mög-
lichst umfassende Flexibilität bei der Unterneh-
mensfinanzierung verfügt. Das Instrument des beding-
ten Kapitals, das ein Volumen von insgesamt 
bis zu 50% des Grundkapitals haben kann, trägt zur
Sicherung dieser Flexibilität der Finanzierung 
maßgeblich bei. Deshalb ist vorgesehen, eine neue
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen zu schaffen. Danach
können Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen bis zu einem Nominalbetrag von
10.000.000.000 € mit einer Laufzeit von bis zu
zehn Jahren und mit Wandel- und/oder Options-
rechten auf Aktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von nunmehr
bis zu 500.000.000 € gewährt werden.

Vorteile des Finanzierungsinstruments
Eine angemessene Kapitalausstattung ist gerade im
aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfeld eine
wesentliche Grundlage für die Geschäftsentwicklung
und ein erfolgreiches Marktauftreten des Unter-
nehmens. Durch die Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen kann die Gesell-
schaft je nach aktueller Marktlage attraktive Finan-
zierungsmöglichkeiten und -konditionen nutzen, um
dem Unternehmen Kapital mit niedriger Verzinsung
zufließen zu lassen. Die erzielten Wandel- und/oder
Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. 
Die Möglichkeit, bei Wandelschuldverschreibungen
eine Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert die
Spielräume für die Ausgestaltung derartiger Finan-
zierungsinstrumente. 

Bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen soll die Gesellschaft aus
Gründen der Flexibilität – auch über ihre Mehrheits-
beteiligungsgesellschaften – je nach Marktlage den

deutschen oder die internationalen Kapitalmärkte
in Anspruch nehmen und die Schuldverschreibun-
gen zur Erleichterung außer in Euro auch in der
gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausge-
ben können. 

Wandlungs- bzw. Optionspreis
Der Wandlungs- bzw. Optionspreis wird für eine
Aktie 80% des durchschnittlichen Börsenkurses der
Daimler-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-
Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an den zehn Börsenhandelstagen an der
Wertpapierbörse Frankfurt/Main vor dem Tag 
der Beschlussfassung durch den Vorstand über die
Begebung der Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen nicht unterschreiten. Sofern den
Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibung zusteht, wird alternativ die Möglichkeit
eröffnet, den Wandlungs- bzw. Optionspreis für 
eine Daimler-Aktie anhand des durchschnittlichen
Schlussauktionskurses der Daimler-Aktie im Xetra-
Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) während der Börsenhandelstage, an denen die
Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt/
Main gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden
letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshan-
dels, festzulegen, wobei dieser ebenfalls mindestens
80% des ermittelten Wertes betragen muss. 

Eigene Aktien, Barausgleich, variable Ausge-
staltung der Konditionen
Die Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen können
vorsehen oder gestatten, dass im Fall der Ausübung
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der 
Erfüllung von Wandlungspflichten zu deren Bedienung
eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden. 
In den Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen kann
– zur weiteren Erhöhung der Flexibilität – auch 
vorgesehen oder gestattet werden, dass die Gesell-
schaft einem Wandlungs- bzw. Optionsberechtig-
ten bzw. Wandlungsverpflichteten im Falle der Aus-
übung des Wandlungs- bzw. Optionsrechtes bzw.
der Erfüllung von Wandlungspflichten nicht Aktien
der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert 
in Geld auszahlt. Solche virtuellen Wandel- und/oder
Optionsanleihen ermöglichen der Gesellschaft 
eine kapitalmarktnahe Finanzierung, ohne dass tat-
sächlich eine gesellschaftsrechtliche Kapital-
maßnahme erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass eine Erhöhung des Grundkapitals
im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Wandel-
bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung von Wand-
lungspflichten gegebenenfalls unwillkommen sein
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kann. Davon abgesehen schützt das Gebrauch-
machen von der Möglichkeit der Barauszahlung die
Aktionäre vor dem Rückgang ihrer Beteiligungs-
quote sowie vor der Verwässerung des Vermögens-
wertes ihrer Aktien, da keine neuen Aktien aus-
gegeben werden. 

Der in Geld zu zahlende Gegenwert entspricht 
hierbei nach näherer Maßgabe der Wandlungs- bzw.
Optionsbedingungen dem Durchschnittspreis der
Daimler-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel
(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getre-
tenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während 
der zehn bis zwanzig Börsenhandelstage nach An-
kündigung des Barausgleichs.

Ferner kann vorgesehen werden, dass die Zahl 
der bei Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte
oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zu
beziehenden Aktien bzw. ein diesbezügliches Um-
tauschrecht variabel ist und/oder der Options- 
bzw. Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des
Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungs-
schutzbestimmungen während der Laufzeit verändert
werden kann. Aufgrund dieser Möglichkeiten kann
eine besonders marktnahe Ausstattung der Emission
erreicht werden. Auch insofern gelten obige Rege-
lungen zur Höhe des Wandlungs- bzw. Optionspreises.

Bezugsrecht der Aktionäre und Bezugsrechts-
ausschluss
Den Aktionären soll bei der Begebung von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
grundsätzlich ein Bezugsrecht zustehen. 
Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht in sinngemäßer
Anwendung der §§ 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausschließen, soweit 
die jeweilige Ausgabe der Schuldverschreibung zu
einem Kurs erfolgt, der den theoretischen Markt-
wert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unter-
schreitet.

Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält 
die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Börsen-
situationen auch kurzfristig rasch wahrzunehmen
und eine Schuldverschreibung schnell und flexibel
zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu
können. Demgegenüber ist die Ausgabe von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen unter
Gewährung eines Bezugsrechts im Hinblick auf die
gestiegene Volatilität der Aktienmärkte häufig 
weniger attraktiv, da zur Wahrung der Bezugsfrist der

Ausgabepreis bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt fixiert werden muss, was zu Lasten einer
optimalen Ausnutzung von Börsensituation und 
Wert der Schuldverschreibung geht. Denn günstige
und möglichst marktnahe Konditionen können in
aller Regel nur festgesetzt werden, wenn die 
Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen
Angebotszeitraum gebunden ist. Aufgrund der
bestehenden gesetzlichen Fristen im Rahmen einer
Bezugsrechtsemission ist regelmäßig ein deutlicher
Sicherheitsabschlag auf den Preis erforderlich. Zwar
gestattet § 186 Abs. 2 Aktiengesetz eine Veröffent-
lichung des Bezugspreises (und damit bei Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen der Kon-
ditionen der Schuldverschreibung) bis zum drittletz-
ten Tag der Bezugsfrist. Auch dann besteht aber 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, was zu Sicher-
heitsabschlägen im Rahmen der Konditionen 
der Schuldverschreibung führt. Abgesehen davon er-
schwert ein Bezugsrecht wegen der Ungewissheit
der Ausnutzung die alternative Platzierung bei Dritten
bzw. verursacht insofern zusätzlichen Aufwand.
Letztlich ist die Gesellschaft wegen der Länge der
Bezugsfrist auch gehindert, kurzfristig auf Ver-
änderungen der Marktverhältnisse zu reagieren.
Dies erschwert die Kapitalbeschaffung.

Für den Bezugsrechtsausschluss gilt gemäß § 221
Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz die Bestimmung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz sinngemäß. Die Er-
mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz gilt nur für Schuld-
verschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein
anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt
nicht mehr als 10% des Grundkapitals entfällt, und
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener
Aktien anzurechnen, sofern sie während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts erfolgt. Ferner sind auf diese Begren-
zung von 10% des Grundkapitals diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden. Diese Anrechnung ge-
schieht im Interesse der Aktionäre an einer mög-
lichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz verlangt eine
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unter dem Börsenkurs. Bei Ausgabe von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen darf der
Ausgabepreis den theoretischen Marktwert der
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten.
Damit sollen die Aktionäre vor einer Verwässerung
ihres Anteilsbesitzes geschützt werden. Aufgrund der
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in der Ermächtigung vorgesehenen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem
theoretischen Marktwert würde der Wert eines
Bezugsrechts praktisch auf Null sinken. Dem Aktionär
entsteht somit kein wirtschaftlicher Nachteil durch
einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechter-
halten möchten, können dies zu annähernd gleichen
Bedingungen durch einen Zukauf über den Kapital-
markt erreichen. Dadurch werden ihre Vermögens-
interessen angemessen gewahrt.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge
können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emis-
sionsvolumens und der Darstellung eines prakti-
kablen Umtauschverhältnisses ergeben. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht hier die
Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch 
runde Beträge und erleichtert damit die Abwicklung
der Kapitalmaßnahme. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der
Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- und/oder Opti-
onsrechten bzw. von mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen aus
einer zwischenzeitlichen Ausnutzung dieser
Ermächtigung in dem Umfang, wie es diesen nach
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte
zustünde, hat den Vorteil, dass im Falle einer weite-
ren Ausnutzung der Ermächtigung der Wandlungs-
bzw. Optionspreis für die Inhaber/Gläubiger bereits
bestehender Wandlungsrechte, Optionsrechte bzw.
von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel-
schuldverschreibungen nicht nach den bestehen-
den Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen ermäßigt
zu werden braucht.

Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall
sorgfältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Gebrauch machen werden. Eine Ausnutzung 
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn
dies nach Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und
damit ihrer Aktionäre liegt.

Bedingtes Kapital
Das bedingte Kapital wird benötigt, um die mit den
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
verbundenen Wandlungsrechte, Optionsrechte bzw.
Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft
bedienen zu können. Der Ausgabebetrag entspricht
dabei dem Wandlungs- bzw. Optionspreis. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt 
in 1.061.184.782 Aktien, die jeweils eine Stimme
gewähren. Davon hält die Gesellschaft 37.116.831
eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen. 

*****

Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptver-
sammlung im Aktienregister als Aktionäre der
Gesellschaft eingetragen sind und ihre Teilnahme
bei der Gesellschaft so rechtzeitig angemeldet
haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätes-
tens bis zum Ablauf des 9. April 2010 zugeht. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind,
können sich

a) bei dem 

Daimler 
Aktionärsservice 
Postfach 94 00 01
69940 Mannheim

b) per Telefax unter der 

Telefax Nr. +49 (0)69 913 39100

c) per E-Mail unter 

daimler.service@rsgmbh.com

oder 

d) unter Nutzung des zugangsgeschützten e-service
für Aktionäre unter der Internetadresse 

https://register.daimler.com

zur Hauptversammlung anmelden. 

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Haupt-
versammlung nicht blockiert. Die Aktionäre können
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung ver-
fügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist 
der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragene Aktienbestand maßgebend.
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Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund 
der erfahrungsgemäß großen Zahl an Anmeldungen
zu unserer Hauptversammlung jedem Aktionär
grundsätzlich maximal zwei Eintrittskarten überlassen
können. 

Eintrittskarten und Stimmkartenblöcke erhalten 
nur zur Teilnahme berechtigte Aktionäre oder Bevoll-
mächtigte.

*****

Details zum e-service für Aktionäre

Das Einladungsschreiben zur Hauptversammlung wird
per Post an alle Aktionäre übersandt, die bislang
nicht zugestimmt haben, die Einladung einschließlich
Tagesordnung bis auf Widerruf per E-Mail zu 
erhalten. Auf der Rückseite des per Post übersandten
Einladungsschreibens sind die Anmeldedaten 
für unseren e-service für Aktionäre vermerkt, d. h.
die Aktionärsnummer und die individuelle Zugangs-
nummer. Mit diesen Anmeldedaten können sich die
Aktionäre im e-service für Aktionäre zur Haupt-
versammlung anmelden, Eintrittskarten bestellen,
im Rahmen der Eintrittskartenbestellung einen 
Dritten bevollmächtigen sowie ferner (i) die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen
und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilen und, soweit zuvor im e-service 
für Aktionäre erteilt, (ii) Vollmachten und Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
widerrufen oder ändern. Erstmals bieten wir unseren
Aktionären, die den e-service für Aktionäre nutzen,
auch die Möglichkeit, ihre Eintrittskarte selbst aus-
zudrucken. 

Bereits registrierte Nutzer des e-service für Aktionäre
können ihre selbst vergebene Benutzerkennung 
und ihr selbst vergebenes Passwort verwenden.

Diejenigen Aktionäre, die dem E-Mail-Versand der
Hauptversammlungsunterlagen zugestimmt haben,
erhalten die E-Mail mit der Einladung einschließlich
der Tagesordnung als Dateianhang im pdf-Format
sowie einen Link auf den e-service für Aktionäre an
die von ihnen hierfür bestimmte E-Mail-Adresse. 

Bitte beachten Sie, dass über den e-service für
Aktionäre zur Hauptversammlung keine Wortmel-
dungen oder Fragen von Aktionären für die 
Hauptversammlung entgegengenommen werden
können. 

*****

Verfahren für die Stimmabgabe durch 
Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind,
können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte,
zum Beispiel die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereini-
gung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf
es der rechtzeitigen Anmeldung, entweder durch den
Aktionär oder durch einen Bevollmächtigten. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person,
so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen.

Bevollmächtigung 
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktio-
närsvereinigung noch eine andere diesen nach § 135
Abs. 8 und 10 Aktiengesetz gleichgestellte Person
oder Institution bevollmächtigt wird, sind die Voll-
macht und ihr Widerruf entweder (i) in Textform 
an die oben im Abschnitt »Voraussetzungen für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts« unter lit. a) bis c) genannte
Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
zu übermitteln oder (ii) in Textform gegenüber dem
Bevollmächtigten zu erteilen. Im letztgenannten 
Fall bedarf es des Nachweises gegenüber der Gesell-
schaft in Textform. Aktionäre und/oder ihre Bevoll-
mächtigten können den Nachweis der Bevollmächti-
gung oder des Widerrufs der Vollmacht gegenüber
der Gesellschaft in Textform unter einer der oben im
Abschnitt »Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts« unter lit. a) bis c) für die Anmeldung
genannten Adressen übermitteln oder am Tag der
Hauptversammlung in der Ein- und Ausgangskon-
trolle zur Hauptversammlung erbringen. Die Vollmacht,
nicht aber ihr Widerruf, kann im Rahmen der 
Eintrittskartenbestellung auch über den e-service
für Aktionäre erteilt werden; für den Widerruf einer
über den e-service für Aktionäre erteilten Bevoll-
mächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft gelten die Ausführungen im Abschnitt
»Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft«.

Vollmachtserteilung und Vollmachtsnachweis können
unter Nutzung des Antwortbogens oder im Rahmen
der Eintrittskartenbestellung über den oben genann-
ten e-service für Aktionäre oder auf beliebige 
andere formgerechte Art und Weise erfolgen. 
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Vollmachtserteilungen durch in der Hauptver-
sammlung anwesende oder vertretene Aktionäre 
an anwesende Mitaktionäre, anwesende Aktio-
närsvertreter oder die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft sind ebenfalls möglich. Dafür können 
die im Stimmkartenblock enthaltenen Vollmachts-
karten verwendet werden.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen oder anderen diesen nach
§ 135 Abs. 8 und 10 Aktiengesetz gleichgestellten
Personen oder Institutionen sowie den Widerruf und
den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung 
oder des Widerrufs gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen, insbesondere § 135 Aktiengesetz. 
Bitte beachten Sie auch die von den Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen und anderen gleichge-
stellten Personen und Institutionen insofern gege-
benenfalls vorgegebenen Regelungen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen,
so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm
nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung
des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien ausüben.

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft
Rechtzeitig angemeldete Aktionäre können sich nach
Maßgabe erteilter Weisungen durch Mitarbeiter 
der Gesellschaft bei der Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung vertreten lassen. Die Erteilung
der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren
Änderung, der Widerruf der Vollmacht sowie der
Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs
bedürfen der Textform. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden
die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den
ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind 
auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechts-
ausübung befugt, soweit eine ausdrückliche 
Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
oder den vor der Hauptversammlung zugänglich
gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen
vorliegt. Weder im Vorfeld noch während der
Hauptversammlung können sie Weisungen zu Ver-
fahrensanträgen entgegennehmen.

Auch die Vollmachten und Weisungen für die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind in Text-
form an die oben im Abschnitt »Voraussetzungen
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts« unter lit. a) bis c)
genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse zu übermitteln. Vollmachten und Wei-
sungen können unter Nutzung des Antwortbogens

oder des oben genannten e-service für Aktionäre
oder auf beliebige andere formgerechte Art und Weise
erteilt werden. 

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stim-
mrechtsvertreter der Gesellschaft muss der 
Daimler AG spätestens bis zum Ablauf des 9. April
2010 zugehen. Über den e-service für Aktionäre
können Weisungserteilungen und Änderungen der
Weisungen – sofern die Vollmacht an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft zuvor bis zum 9. April
2010 über den e-service für Aktionäre erteilt 
wurde – noch bis kurz vor Beginn der Abstimmung am
Tag der Hauptversammlung, in jedem Fall aber 
bis 12 Uhr, erfolgen; entsprechendes gilt für den
Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsver-
treter. Die Änderung von Weisungen sowie der Wider-
ruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter 
können außerdem im Vorfeld der Hauptversammlung
in Textform an die oben im Abschnitt »Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts« unter lit. 
a) bis c) genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder
E-Mail-Adresse erklärt werden. Am Tag der Haupt-
versammlung kann die Vollmacht und Weisungser-
teilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft, die Änderung von Weisungen sowie der
Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft in Textform auch an der Ein-
und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung
erfolgen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle der Bevollmäch-
tigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
nicht an möglichen Abstimmungen über eventuelle,
erst in der Hauptversammlung vorgebrachte 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige,
nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitge-
teilte Anträge teilnehmen und auch keine diesbe-
züglichen Weisungen erteilen können. Von den
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft können ins-
besondere auch keine Wortmeldungen oder 
Fragen von Aktionären entgegengenommen bzw.
vorgebracht werden. 

*****

Hinweis für im US-Aktienregister eingetragene
Aktionäre

Anmeldungen durch im US-Aktienregister ein-
getragene Aktionäre können auch über Daimler AG,
c/o The Bank of New York Mellon, 480 Washington
Boulevard, Jersey City NY 07310, Attn. Mr. Patrick
Mullaly, Fax No. (001) 201-680-4671, erfolgen.

*****
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Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, 
Auskunftsverlangen

Angaben zu den Rechten der Aktionäre 
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1
Aktiengesetz

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß 
§ 122 Abs. 2 Aktiengesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen
Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals errei-
chen (entsprechend 174.216 Aktien), können ver-
langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schrift-
lich an den Vorstand der Daimler AG zu richten und
muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung, also spätestens am 14. März
2010 24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie entspre-
chende Verlangen an die nachfolgende Adresse:

Daimler AG 
Vorstand
z. Hdn. Frau Dr. Petra Höss-Löw
Mercedesstr. 137
70327 Stuttgart

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122
Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 Aktienge-
setz nachzuweisen, dass sie mindestens seit 
dem 14. Januar 2010 0:00 Uhr Inhaber der erforder-
lichen Zahl an Aktien sind.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesord-
nung werden, soweit sie nicht bereits mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht
wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht
und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der ganzen Europäischen Union
verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-
adresse http://www.daimler.com/ir/hv2010
bekannt gemacht und den im Aktienregister einge-
tragenen Aktionären mitgeteilt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, 
§§ 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/
oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden.
Gegenanträge müssen mit einer Begründung ver-
sehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sons-
tige Anfragen von Aktionären zur Hauptver-
sammlung sind ausschließlich an eine der folgenden
Adressen der Gesellschaft zu richten: 

Daimler AG
Investor Relations 
HPC 096 – 0324 
70546 Stuttgart
(Telefax-Nr. +49 (0)711/17-94075)

Via E-Mail an:
investor.relations@daimler.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich gemacht
werden.

Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 Aktiengesetz
genannten Gründen braucht ein Wahlvorschlag auch
dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des
Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht
zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine
Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen
Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5
Aktiengesetz beigefügt sind.

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge
und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich
des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu
machender Begründungen nach ihrem Eingang
unter der Internetadresse
http://www.daimler.com/ir/hv2010/antraege 
veröffentlichen. Dabei werden mindestens 14 Tage
vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum 30. März
2010, 24:00 Uhr bei einer der im ersten Absatz dieses
Abschnittes (»Gegenanträge und Wahlvorschläge,
§§ 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz«) genannten Adres-
sen eingehende zugänglich zu machende Gegen-
anträge und Wahlvorschläge zu den Punkten der
Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellung-
nahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.
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Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 
Aktiengesetz
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu
verbundenen Unternehmen sowie die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstandes
der Tagesordnung erforderlich ist. 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktien-
gesetz finden sich auch unter der Internetadresse
http://www.daimler.com/ir/hv2010

*****

Informationen und Unterlagen zur 
Hauptversammlung

Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a
Aktiengesetz einschließlich des Geschäftsberichts
2009 und die in Tagesordnungspunkt 6 in Bezug
genommenen Eckpunkte des von der Hauptversamm-
lung vom 19. April 2000 beschlossenen Aktien-
optionsplans für Führungskräfte stehen im Internet
unter http://www.daimler.com/ir/hv2010 zur 
Verfügung. Sämtliche der Hauptversammlung gesetz-
lich zugänglich zu machenden Informationen liegen 
in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 14. April
2010 und die Informationen zur Anmeldung und
Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im
Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen
Aktionäre übersenden. Diejenigen Aktionäre, die dem
E-Mail-Versand der Hauptversammlungsunterlagen
zugestimmt haben, erhalten mit der Einladungs-E-Mail
die Einladung mit Tagesordnung als Dateianhang 
im pdf-Format sowie einen Link auf den e-service für
Aktionäre. 

Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persönlichen
Teilnahme an der Hauptversammlung haben, können
die einleitenden Ausführungen des Aufsichtsrats-
vorsitzenden und die Rede des Vorstandsvorsitzen-
den im Internet unter www.daimler.com/ir/hv2010
verfolgen. Dort können auch Informationen zur
Hauptversammlung und später die Abstimmungs-
ergebnisse abgerufen werden. 

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektro-
nischen Bundesanzeiger vom 03. März 2010 veröf-
fentlicht und wurde solchen Medien zur Veröffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Information in der ganzen
Europäischen Union verbreiten.

Stuttgart, im März 2010

Daimler AG
Der Vorstand
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Internet | Informationen | Adressen

Informationen im Internet. Spezielle Informa-
tionen rund um die Aktie und die Ergebnisentwick-
lung finden Sie in der Rubrik Investor Relations.
Dort sind Geschäfts- und Zwischenberichte, Einzel-
abschlüsse der Daimler AG und Berichte an die 
US-Börsenaufsicht SEC abrufbar. Darüber hinaus
finden Sie aktuelle Meldungen, Präsentationen,
diverse Kennzahlen-Übersichten, Informationen
zum Börsenkurs und zusätzliche Serviceangebote.

www.daimler.com/investor

Publikationen für unsere Aktionäre:
– Geschäftsbericht (deutsch, englisch)
– Form 20-F (englisch)
– Zwischenberichte zum ersten, zweiten und 

dritten Quartal (deutsch und englisch)
– Nachhaltigkeitsbericht

(deutsch und englisch)
– Broschüre: Der Weg zur emissionfreien Mobilität

(deutsch und englisch)
– Broschüre: Meilensteine der Fahrzeugsicherheit. 

Die Vision vom unfallfreien Fahren
(deutsch und englisch)

www.daimler.com/ir/berichte
www.daimler.com/downloads/de

Der nach den deutschen Bilanzierungsvorschriften
aufgestellte Jahresabschluss der Daimler AG 
und der nach den International Financial Reporting
Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss,
wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen; sie werden beim Betreiber
des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht 
und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die genannten Publikationen können angefordert
werden bei:
Daimler AG, Investor Relations, HPC 0324, 
70546 Stuttgart,
telefonisch oder per Fax unter: +49 711 17 92287.

Daimler AG 
70546 Stuttgart
Tel. +49 711 17 0
Fax +49 711 17 22244
www.daimler.com

Investor Relations
Tel. +49 711 17 95277

+49 711 17 92261
+49 711 17 95256

Fax +49 711 17 94075
ir.dai@daimler.com
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Finanzkalender 2010

Jahrespressekonferenz
18. Februar 2010

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren
18. Februar 2010

Vorlage des Geschäftsberichts 2009
3. März 2010

Hauptversammlung
14. April 2010
10:00 Uhr MESZ | 4:00 Uhr EST
Messe Berlin

Zwischenbericht Q1 2010
27. April 2010

Zwischenbericht Q2 2010
27. Juli 2010

Zwischenbericht Q3 2010
28. Oktober 2010
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